
 

 
 
 

Bulletin 1/07 
 

zu den DMSB-Bestimmungen für Autocross: 
 
 
 
 
 
Ab sofort ist in Artikel 4 (Motor) der technischen Bestimmungen für 2 CV-Cross-Karts 
folgender Text hinzuzufügen: 
 
 
„Die Zündanlage ist freigestellt. Die in Artikel 4 erlaubten Änderungen dürfen allerdings nicht 
zu einer unerlaubten Steigerung der Motorleistung führen. 
 
Für den 2 CV-4-Motor ist die Motorleistung auf max. 24 PS + 5 % und für den 2 CV-6-Motor 
auf max. 29 PS + 5 % begrenzt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
D. Fürst, 06.07.2007 


